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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

LIV. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXXIV. Jahrgang.

Nr. «. Basel, 8. Februar. 1»08.
Erscheint wöchentlich. — Preis per Semester für die Schweiz Fr. 5. — Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Inserate 35 Cts. die einspaltige Petitzeile.

Verantwortlicher Redaktor: Oberst U. Wille, Meilen.

Inhalt: Zur Reorganisation des Instruktionskorps. — Das Österreich-ungarische Kriegsbudget pro 1908. —
Der französische Vorstoss auf Settat. — Eidgenossenschaft: Mutationen. Beförderungen. Die hauptsächlichsten
Anschaffungen der eidgenössischen Militärbibliothek. Dezember 1907/Jannar 1908. — Ausland: Vereinigte
Staaten von'Amerika: Lenkbares Luftschiff.

Zur
Reorganisation des Instrnktionskorps.

Im Lauf dieses Jahres wird die Bundesversammlung

Beschluss zu fassen haben über die

künftige Organisation des Instruktionskorps. Die

jüngst vergangene Budgetdebatte liess bereits
erkennen, dass in beiden Bäten eine Vermehrung
des Instruktionspersonals kaum beschlossen werden

wird. Mit dieser Tatsache wird man rechnen

müssen, auch wenn man der Ansicht lebt, dass

der innere Wert der Armee wesentlich gewinnen
würde, durch vermehrte Besetzung der Führerstellen

mit Berufsoffizieren. Darüber aber wird
wohl Einigkeit herrschen, dass eine Hebung
des Instruktionskorps angestrebt werden

muss, denn das ist von fundamentaler
Bedeutung für unser Wehrwesen.

Diesem Zwecke dient in erster Linie die
Vorschrift, dass in Zukunft die Instruktoren gleich den

übrigen Offizieren im Beere eingeteilt und befördert

werden müssen. Soll diese Gesetzesbestimmung

aber wirklich von nachhaltigem Nutzen sein,
dann muss man freilich mit der bisherigen
Gewohnheit brechen, die Kommandostellen der
Landwehr vornehmlich den Berufsoffizieren

zu reservieren. Diese Art der „Kaltstellung"
dürfte vielleicht dem Buchstaben, niemals aber
dem Sinn und Geist des neuen Gesetzes

entsprechen. Nur wenn der Mentor durch den

gleichberechtigten Kameraden ersetzt wird, kann

dieser durch sein Beispiel wirken und nur durch

mannigfache eigne Führertätigkeit gewinnt der

Lehrer in theoretischen Kursen an praktischem
Geschick. Wie hierüber in massgebenden Kreisen

gedacht wird, das kann schon die nächste
Zukunft lehren.

Von ebenso hoher Bedeutung für die Hebung
des Instruktionskorps wird die militärwissen-
schaftliche Ausbildung der angehenden Instruktoren

am eidgen. Polytechnikum sein, wie dies

von Art. 113 der neuen Militärorganisation
verlangt wird. Dieses Postulat ist in der ,Allg.
Militärzeitung' schon lange und öfters aufgestellt
worden. Seine endliche Verwirklichung wird
vorab von allen denjenigen freudig begrüsst

werden, die selbst erfahren haben, wie

ungenügend sie auf den schweren und oft wenig

Genugtuung bietenden Beruf eines Instruktors
vorbereitet worden.

üeber ein drittes Requisit, das bislang selten

berührt worden, mögen hier einige Ausführungen
folgen. Der neue Kurs wird den Instruktionsoffizieren

anfänglich ein etwas langsameres
Avancement bringen, als bisher. Das scheint mir
aber kein Nachteil zu sein. Denn um die

Ausbildung einer Kompagnie, Schwadron, oder Batterie

richtig zu leiten, braucht es nicht nur
militärische Kenntnisse, sondern vornehmlich auch

eine genölige Dosis Lebenserfahrung. Wenn

also künftig auch der Instruktionsoffizier nicht
schon vor dem 30. Lebensjahr Hauptmann wird,
so liegt das eher im Interesse der Sache. Die

Betroffenen aber mögen sich damit trösten, dass

ihnen dafür erspart bleibt mit dem Hauptmann
von Capernaum zu rivalisieren, wie das so vielen

ihrer altern Kameraden beschieden war. Die

Klassengrenzen innerhalb des Instruktionskorps
sind gefallen, und damit ist Aussicht auf ein

etwas besseres Avancement als bisher vorhanden.

Allein dafür wird in Zukunft unter den

Stabsoffizieren, und zwar schon vom Major an, für
raschern Abgang gesorgt werden müssen.

Geschähe dies nicht, dann musste man wieder Zu-
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